
1. Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung 
des Zweckverbandes zur Wasserversorgung, 

der Pettenhofener Gruppe 
 
 

Aufgrund Art. 22 Abs. 2 und Art. 26 Abs. 1 Satz 1 KommZG sowie Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nrn.1 und 
2, Abs. 2 und Abs. 3 der Gemeindeordnung (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22.8.98 
(GVBl S. 796), BayRS 2020-1-1-I, zuletzt geändert durch § 2 Nr. 5 G zur Änderung des Bayerischen 
Statistikgesetzes und anderer Rechtsvorschriften vom 12.5.2015 (GVBl S. 82) erlässt der Zweckver-
band zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe folgende: 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Wasserabgabesatzung  
 
 

§ 1 
 

Die Wasserabgabesatzung des Zweckverbands zur Wasserversorgung der Pettenhofener Gruppe 
vom 10.08.2010 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 5 Abs. 2  der Wasserabgabesatzung erhält folgende, neue Fassung: 

 
(2) 1Auf Grundstücken, an die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung angeschlossen sind, ist 

der gesamte Bedarf an Wasser im Rahmen des Benutzungsrechts (§ 4) ausschließlich aus 
dieser Einrichtung zu decken (Benutzungszwang). 2Gesammeltes Niederschlagswasser darf 
ordnungsgemäß für Zwecke der Gartenbewässerung und zur Toilettenspülung verwendet 
werden, soweit nicht andere Rechtsvorschriften entgegenstehen 3§ 7 Abs. 4 ist entsprechend 
anzuwenden. 4Verpflichtet sind die Grundstückseigentümer und alle Benutzer der Grundstücke. 
5Sie haben auf Verlangen des Zweckverbands die dafür erforderliche Überwachung zu dulden. 

 
 
Nach § 5 Abs. 2  der Wasserabgabesatzung wird folgender neuer Absatz 3 eingefügt: 
 
(3) Vom Benutzungszwang ausgenommen ist der Wasserverbrauch zu folgenden Zwecken: 
 

1. Privatgartenbewässerung 
2. Toilettenspülung im Rahmen des Absatzes 2. 

 
 
§ 6 Abs. 1  der Wasserabgabesatzung erhält folgende, neue Fassung: 

 
(1) 1Von der Verpflichtung zum Anschluss oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder zum Teil 

befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. 2Der Antrag auf Befreiung ist 
unter Angabe der Gründe schriftlich beim Zweckverband einzureichen. 

 
 
§ 10 Abs. 3  der Wasserabgabesatzung erhält folgende, neue Fassung: 

 
(3) 1Es dürfen nur Produkte und Geräte verwendet werden, die den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik entsprechen. 2Die Einhaltung der Voraussetzungen des Satzes 1 wird vermutet, 
wenn eine CE-Kennzeichnung für den ausdrücklichen Einsatz im Trinkwasserbereich 
vorhanden ist. 3Sofern diese CE-Kennzeichnung nicht vorgeschrieben ist, wird dies auch 
vermutet, wenn das Produkt oder Gerät ein Zeichen eines akkreditierter Branchenzertifizierers 
trägt, insbesondere das DIN-DVGW-Zeichen oder DVGW-Zeichen. 4Produkte und Geräte, die 
1. in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 

rechtmäßig hergestellt worden sind oder 
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2. in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in der Türkei rechtmäßig her-
gestellt oder in den Verkehr gebracht worden sind 

 

und die nicht den technischen Spezifikationen der Zeichen nach Satz 3 entsprechen, werden 
einschließlich der in den vorgenannten Staaten durchgeführten Prüfungen und Überwachungen 
gleichwertig behandelt, wenn mit ihnen das in Deutschland geforderte Schutzniveau 
gleichermaßen dauerhaft erreicht wird.  

 
 
§ 13 Abs. 1  der Wasserabgabesatzung erhält folgende, neue Fassung: 

 
(1) 1Der Grundstückseigentümer und die Benutzer haben die Beauftragten des Zweckverbands, die 

sich auf Verlangen auszuweisen haben, zu angemessener Tageszeit den Zutritt zu allen der 
Wasserversorgung dienenden Einrichtungen zu gestatten, soweit dies zur Nachschau der 
Wasserleitungen, zum Ablesen der Wasserzähler und zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser 
Satzung und die vom Zweckverband auferlegten Bedingungen und Auflagen erfüllt werden, 
erforderlich ist. 2Zur Überwachung der satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten sind die mit 
dem Vollzug dieser Satzung beauftragten Personen des Zweckverbands berechtigt, zu an-
gemessener Tageszeit Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Einrichtungen, Wohnungen und 
Wohnräume im erforderlichen Umfang zu betreten. 3Der Grundstückseigentümer, ggf. auch die 
Benutzer des Grundstücks, werden davon nach Möglichkeit vorher verständigt. 

 
 
§ 24 der Wasserabgabesatzung (Ordnungswidrigkeiten) erhält folgende, neue Fassung: 

 
(1) Nach Art. 24. Abs. 2 Satz 2 GO kann mit Geldbuße bis zu 2.500  Euro belegt werden, wer 

vorsätzlich 
 

1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang in § 5 zuwiderhandelt, 
 

2. eine der in § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 1, § 13 Abs. 2 und § 22 Abs. 1 und 2 festgelegten oder 
hierauf gestützten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- und Vorlagepflichten verletzt, 

 

3. entgegen § 11 Abs. 3 vor Zustimmung des Zweckverbands mit den Installationsarbeiten 
beginnt, 

 

4. gegen die vom Zweckverband nach § 15 Abs. 3 Satz 3 angeordneten Verbrauchsein-
schränkungen oder Verbrauchsverbote verstößt. 

 
(2) Nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Ordnungswidrigkeitentatbestände bleiben 

unberührt. 
 

 
§ 2 

 
Diese Änderungssatzung tritt eine Woche nach ihrer Bekanntmachung  in Kraft.  
 
 
Lauterhofen, den 24.08.2015        
 
 
 
 
        Xaver Lang 
Verbandsvorsitzender       
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